
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/12/18 2Ob1/14g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.2014

Norm

ASFINAG-ErmächtigungsG §3

ABGB §481

Rechtssatz

Die Begründung des Fruchtgenussrechts der ASFINAG bedurfte nach § 3 ASFINAG-ErmächtigungsG eines noch

abzuschließenden Titelgeschäfts, nicht aber des sonst erforderlichen Modus der Einverleibung im Grundbuch. Insoweit

liegt beim Fruchtgenussrecht der ASFINAG eine vom Regelfall abweichende, gesetzlich angeordnete Durchbrechung

des Eintragungsgrundsatzes vor.
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